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Nach den Berner Kommentaren zum Ausgle 
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und oft nur andernorts in sehr gedrängter Form 
kommentiert werden, wie insbesondere die Art. 612
619 ZGB. Der neue Berner Kommentar weist hier 
einen geradezu exemplarischen Detaillierungsgrad 
auf, der kaum Wünsche - und Fragen - offenlässt. 

Begrüssenswert ist auch, dass der Kommentar in 
diversen Punkten, die zum Teil streitig (oder in jün
gerer Zeit streitig geworden) sind, klar - und nach 
Meinung des Schreibenden fast durchwegs inhalt
lich richtig - Stellung bezieht: 
• So wird beispielsweise die Aktivlegitimation des 

Willensvollstreckers zur Erbteilungsklage ver
neint (Art. 604 ZGB N 48), 

• die Rechtsnatur der Erbteilungsklage als actio 
duplex klar bejaht (Art. 604 ZGB N 70), 

• die umfassende gerichtliche Teilungskompetenz 
bestätigt (Art. 604 ZGB N 78 ff.), 

• das Vorliegen einer notwendigen passiven Streit
genossenschaft auf der Beklagtenseite im Erb-
teilungsprozess bejaht (Art. 604 ZGB N 49 f.) 

• und als Streitwert der Erbteilungsklage unab
hängig von ihrer Rechtsnatur als actio duplex 
grundsätzlich der (Netto-)Wert des klägerischen 
Erbteils bezeichnet, es sei denn, die Erbteilung 
sei insgesamt streitig (Art. 604 ZGB N 63 f.). 

• Auch wird festgehalten, dass die Dispositions
maxime im Erbteilungsprozess eingeschränkte 
Bedeutung hat, was sowohl den Erbteilungsklä
ger als auch seine beklagten Miterben betrifft 
(Art. 604 ZGB N 70 f.). 

Gerade in diesen Streitfragen ist der Kommentar 
allerdings erstaunlich knapp gefasst, so dass er sich 
von der Ausführlichkeit und Tiefe der Darstellung 
her kaum von der anders konzipierten Konkurrenz 
abhebt. Es wäre - gerade für einen wissenschaftli
chen Grosskommentar wie den Berner Kommentar -
wünschenswert gewesen, wenn die Autoren nament
lich an solchen Stellen ihre Gedankengänge und Ar
gumente ausführlicher dargelegt hätten. Diese Art 
der Darstellung ist eigentlich der Kern dessen, was 
den Berner Kommentar von schnellebigeren Kon
kurrenzprodukten abhebt. 

An anderen, womöglich aber nicht gleich praxis
relevanten Stellen, wie etwa bei der Frage der Rechts
natur des sogenannten «Dreissigsten» nach Art. 606 
ZGB (Art. 606 ZGB N 26) oder von erblasserischen 
Wertbestimmungen (Art. 608 ZGB N 22), löst die 
Kommentierung demgegenüber den Anspruch an 
einen wissenschaftlichen Grosskommentar nachge
rade exemplarisch ein. 

Ebenfalls nur en passant und ohne eigentliche 
Begründung wird die in jüngerer Zeit gleichermas
sen kontrovers diskutierte Frage (zustimmend) be
handelt, ob der Erbteilungskläger im Sinne eines -
uneigentlichen - Feststellungsbegehrens die (vom 

Erbteilungsgericht zwingend als Vorfrage zu behan
delnde und zu beantwortende) Feststellung der Zu
sammensetzung des Nachlasses beantragen kann 
(Art. 604 ZGB N 65). 

(Zu) knapp ausgefallen ist sodann auch das Sach
register, das gerade einmal sieben Seiten umfasst 
und zu diversen wichtigen Stichworten keinen Ein
trag enthält. Möglichweise ist den Autoren hier 
etwas vorzeitig der Schnauf ausgegangen. 

Einigermassen erstaunlich ist schliesslich auch, 
dass das Referenzwerk von EITEL zur Ausgleichung, 
das nicht nur in derselben Reihe erschienen ist, son
dern vor allem auch diverse «natürliche» Schnittstel
len zur Kommentierung insbesondere von Art. 604 
ZGB aufweist, weder Erwähnung findet noch auch 
schon nur im Literaturverzeichnis aufgeführt ist. 

Diese Kritikpunkte sollen aber nicht die grosse 
und wertvolle Arbeit der Autoren schmälern. Diese 
haben mit der Neuauflage des Berner Kommentars 
zum Erbteilungsrecht sicherlich ein Referenzwerk 
geschaffen, das in Rechtsprechung und Lehre 
grosse Beachtung finden wird. 

Dennoch muss man kein Prophet sein, um vorher
zusagen, dass dieser Berner Kommentar nicht mehr 
wie seine «Vorauflage» 50 Jahre Bestand haben wird, 
zumal ohne Neuauflage. Er wird einen wichtigen 
Platz auf den juristischen Bücherregalen von Erb
rechtpraktikerinnen und -praktikern einnehmen, 
aber wohl nicht mehr einen ganz so zentralen Platz 
wie die «Vorauflage». Diese wird zudem auch weiter
hin Beachtung finden und konsultiert werden. Den
noch ist es den Autoren mit der Neuauflage gelungen, 
ein Werk zu schaffen, um das die erbrechtliche Lehre 
und Praxis in Zukunft nicht herumkommen wird. 

Fazit: Der Berner Kommentar hat mit diesem Band 
im Bereich des Erbrechts definitiv den Anschluss an 
das 21. Jahrhundert geschafft. Auch wenn nach wie 
vor nicht alle Bestimmungen des Erbrechts in neu 
kommentierter Form vorliegen, schliesst der Band 
doch eine wichtige Lücke. 

Die Autoren haben ein Werk von hoher Qualität 
und Vollständigkeit vorgelegt, das zweifellos grosse 
Beachtung finden wird. Trotzdem ist der Kommen
tar aber - wohl primär aufgrund des veränderten 
Umfelds - auch ein wenig «normaler» geworden als 
frühere Auflagen und Bände. 

Ob der Berner Kommentar inskünftig in seiner 
bisherigen Konzeption weitergeführt oder neu kon
zipiert werden muss, wird sich weisen müssen. Es 
wäre zu wünschen, dass die Flerausgeber Wege fin
den, die Publikationsform des wissenschaftlichen 
Grosskommentars so an die veränderten Rahmen
bedingungen anzupassen, dass er Lehre und Praxis 
auch in der schnellebiger gewordenen Zeit erhalten 
bleibt. 
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